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In Zusammenarbeit mit Sebastian Uckermann, als Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH, als Leiter der KENSTON
GRUPPE und sowie als Vorsitzender des Bundverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), bildet der BRBZ auch im Jahr 2019 wieder im Rahmen seiner sehr erfolgreichen Fortbildungs-
veranstaltung „Deutsche Lehr- und Praxisakademie zur betrieblichen Altersversorgung“ aus.

Die Deutsche Lehr- und Praxisakademie zur betrieblichen Altersversorgung ist das unabhängige Seminar-, Kompe-
tenz- und Fortbildungscenter des Bundesverbands der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeit-
wertkonten e.V. (BRBZ) für alle durch Lösungen und Umsetzungen der betrieblichen Altersversorgung tangierten
Berufsgruppen. 

Der BRBZ ist zu Fragen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und Zeitwertkonten der führende berufsrechtliche Fachverband,
der sich für die Schaffung und Gewährleistung umfassender Beratungsstandards und -sicherheit in den weiten Aufgabenfeldern
der bAV und der Zeitwertkonten einsetzt.

Der Beratungsmarkt der „betrieblichen Versorgung und Vergütung“ befindet sich im nachhaltigen Umbruch. Eine große Anzahl
von Marktteilnehmern beginnt gerade im weiten Beratungsfeld der bAV zu realisieren, dass haftungssicheres Arbeiten ohne Ein-
schaltung befugter Rechtsdienstleister nicht möglich ist. Somit zeigt die nachhaltige und wissenschaftlich vertiefte Vorgehens-
weise des BRBZ eindrucksvoll Wirkung. Gerade die Vermengung von Rechts- und Finanzberatung in einer natürlichen oder
juristischen Person ist gemäß den durch den BRBZ dargelegten Rechtsgrundlagen nicht zulässig.

Zielsetzung der Deutschen Lehr- und Praxisakademie zur betrieblichen Altersversorgung ist es daher in erster Linie,
den in Frage kommenden Beratungs- und Unternehmenskreisen in mehrtägigen Seminareinheiten das notwendige fachliche
"Rüstzeug" zu vermitteln, um als kompetenter Berater in den komplexen Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und der
Zeitwertkonten agieren zu können. Hierbei werden an drei bzw. zwei aufeinanderfolgenden Seminartagen alle wesentlichen
Themenschwerpunkte der aufgeführten Bereiche wissenschaftlich und anwendungsorientiert dargestellt.

Den Abschluss der dreitägigen Seminarreihe bildet eine schriftliche Prüfung. Bei bestandener Prüfung wird folgende Bezeich-
nungen an die erfolgreichen Absolventen verliehen:

Zertifizierter Fachexperte für betriebliche Altersversorgung (BRBZ e.V.).

Zudem können ab dem Zeitpunkt der erhaltenen Zertifizierung das BRBZ-Zertifizierungs-Logo und die genannte „Zertifizie-
rungs-Bezeichnung" in die eigenen Marketinginstrumente integriert werden.

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über Ihre noch mögliche Teilnahme im Jahr 2019, denn: ab sofort sind
die Termine 2019 buchbar. Also nutzen Sie Chance zur bAV-Ausbildung mit Alleinstellungscharakter. Alle Rah-
mendaten und Anmeldeunterlagen finden Sie unter: www.brbz-akademie.de.

- Ende -
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Interessenten und Journalisten wenden sich bitte für weitere Informationen an:

Kenston Pension GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 27-29 • 50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 99 2222 3 - 0
Fax: +49 (0) 221 99 2222 3 - 50
Mail: info@kenston-pension.de
web: www.kenston-pension.de

Über die Kenston Pension GmbH
Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersver-
sorgung, als fokussierter Rechts- und Spezialdienstleister, der sich ausschließlich auf die Themengebiete der betrieblichen Altersversorgung
und der Zeitwertkonten konzentriert. In dieser Ausrichtung betreut die Kenston Pension GmbH als bundesweites “Kompetenzcenter” Man-
danten aus folgenden Personenkreisen bzw. Bereichen:

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer;

• Rechtsanwälte und Rechtsberater;

• Unternehmensberater und qualitativ hochwertig agierende Finanzdienstleister;

• Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen.

Zielsetzung der Kooperation zwischen der Kenston Pension GmbH und den genannten rechts-, steuer- und finanzberatenden Berufen ist
regelmäßig die Auslagerung sämtlicher erlaubnispflichtiger und haftungsrelevanter Tätigkeiten aus der Rechts- und Rentenberatung der
weiten Beratungsbereiche der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten auf die Kenston Pension GmbH. Zu diesen Tätigkeiten
zählen vor allem Beratungsleistungen in folgenden, beispielhaft aufgeführten, Rechtsgebieten der betrieblichen Altersversorgung:

• Arbeitsrecht;

• Steuer- und Bilanzrecht;

• Sozialversicherungsrecht;

• Versicherungsvertragsrecht;

• Rechts- und Rentenberatungsrecht;

• Haftungsrecht usw.

Die gleichen Tätigkeiten führt die Kenston Pension GmbH unmittelbar auch bei Unternehmensmandaten aus. Hierbei sollen im wesentlichen
Arbeitgeber bei haftungsanfälligen Umsetzungen von Versorgungs- und Absicherungsstrategien in den aufgeführten Beratungsbereichen
rechtssicher begleitet werden.

Rechtsgrundlage für die Kenston Pension GmbH zur Ausübung und Ausführung der relevanten Beratungsdienstleistungen bilden das
Rechtsberatungsgesetz (RBerG), die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und seit dem
01.07.2008 das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

Kernbestandteil des Tätigkeitsgebietes der Kenston Pension GmbH ist hierbei die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten bzw. jede
Tätigkeit in fremden Rechtsangelegenheiten, die nur durch gerichtlich zugelassene bzw. registrierte natürliche oder juristische Personen
erbracht werden dürfen. Darüber hinaus ist der Rentenberater an sich immer gerichtlich zugelassen bzw. registriert und unterliegt der Aufsicht
des Präsidenten des zuständigen Amts-, Land- bzw. Oberlandesgerichts. Zudem ist der Rentenberater absolut unabhängig in der Interessen-
vertretung seiner Mandanten.
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Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH sind Herr Sebastian Uckermann und Herr Patrick Drees.

Herr Uckermann, in seiner Funktion als gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig Leiter
der KENSTON GRUPPE (www.kenston.de), „Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V .“ sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Alters-
versorgung und der Zeitwertkonten. Darüber hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber und Autor eines Standardkommentars zur be-
trieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Drees, studierter Betriebswirt und gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist – neben seinen Tä-
tigkeiten für die Kenston Pension GmbH – Leiter der KENSTON GRUPPE, Mitglied im Kuratorium des BRBZ sowie Autor zahlreicher
Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Versorgung und Vergütung. Darüber hinaus ist Herr Drees Mitautor eines Standard-
kommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.


